
Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau 
Am Schneller 3 
67574 Osthofen 

Merkblatt 
für Arbeitgeber, deren Arbeitnehmer zu Einsät-

zen, Übungen, Lehrgängen oder sonstigen Ausbil-
dungsveranstaltungen der Feuerwehr herangezo-

gen wurden 

Sehr geehrter Arbeitgeber, 
 
in Ihrem Betrieb ist ein Feuerwehrmann beschäftigt. Dieser hat sich durch seinen 
Eintritt in den Dienst der Feuerwehr auch gleichzeitig zur Teilnahme an Einsätzen, 
Übungen, Lehrgängen und sonstigen Ausbildungsveranstaltungen verpflichtet. Ihm 
dürfen durch den Dienst in der Feuerwehr keine unzumutbaren Nachteile entstehen. 
Wird er nunmehr für die Feuerwehr tätig, bitten wir Sie, ihm für diese Zeit Lohnfort-
zahlung zu gewähren. Sie erleichtern damit Ihrem Arbeitnehmer und uns die Abrech-
nung der zustehenden Leistungen. Wenn Sie den nachstehend abgedruckten Geset-
zesauszug aus § 47 Abs. 2 des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allge-
meine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) vom 17.06.2025 nachlesen, haben 
Sie sicher Verständnis für unsere Bitte. 

Gesetzesauszug LBKG 

§ 47 

Rechtsstellung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen 
 
(1) (1) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen nehmen ein öffentliches Ehrenamt 
für die Verbandsgemeinde, die verbandsfreie Gemeinde, die große kreisangehörige 
oder kreisfreie Stadt wahr; für die 
sonstigen ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen gilt dies insoweit, als sie feuer-
wehrdienstliche Tätigkeiten ausüben. Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen 
haben an angeordneten oder genehmigten Einsätzen, Übungen, Ausbildungsveran-
staltungen, Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen 
der Feuerwehr teilzunehmen und den dort ergangenen Weisungen nachzukommen; 
dies gilt nicht für 
die Angehörigen der Kinderfeuerwehr und für die Angehörigen der Jugendfeuerwehr; 
wenn Angehörige der Jugendfeuerwehr unter Beachtung von § 16 Abs. 1 Nr. 3 
Buchst. d an Einsätzen teilnehmen, gilt 
die Pflicht, ergangenen Weisungen nachzukommen. Betreuerinnen und Betreuer der 
Kinderfeuerwehr, die keine Angehörigen der Einsatzabteilung sind, müssen nicht an 
Einsätzen, Übungen und Ausbildungsveranstaltungen der Einsatzabteilung teilneh-
men. Die §§ 20 und 21 GemO gelten entsprechend; 
für Feuerwehrangehörige, die zu Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten ernannt wer-
den, gelten anstelle der §§ 20 und 21 GemO die Bestimmungen des Beamtenrechts 
zu kommunalen Ehrenbeamtinnen 



und Ehrenbeamten. Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige und sonstige ehrenamtli-
che Feuerwehrangehörige müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheit-
lichen demokratischen Grundordnung im Sinne der Verfassung für Rheinland-Pfalz 
bekennen und für deren Erhaltung eintreten. 
 
(2) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und die sonstigen ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen, soweit sie feuerwehrdienstliche Tätigkeiten ausüben, dürfen 
durch ihren Dienst in der Feuerwehr keine unzumutbaren Nachteile, insbesondere 
keine Nachteile im Arbeits-, Dienst- oder Ausbildungsverhältnis sowie in der Sozial- 
und Arbeitslosenversicherung erleiden; § 18a Abs. 1 und 2 GemO gilt entsprechend. 
Während der Dauer der Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Lehrgängen und sonsti-
gen Veranstaltungen der Feuerwehr auf Anforderung der Verbandsgemeinde oder 
der Gemeinde, bei Einsätzen auch während der zur Wiederherstellung der Arbeitsfä-
higkeit notwendigen Zeit, entfällt für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und 
die sonstigen ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, soweit sie feuerwehrdienstli-
che Tätigkeiten ausüben, die Pflicht zur Arbeitsleistung; dies gilt bei Unterstützungs-
leistungen für die Verbandsgemeinde, die verbandsfreie Gemeinde, die große kreis-
angehörige und kreisfreie Stadt und andere Behörden außerhalb des gesetzlichen 
Aufgabenbereichs der Feuerwehr nur, wenn hierdurch keine Arbeitsplatzrisiken ent-
stehen können. Die Arbeitgebenden sind verpflichtet, für diesen Zeitraum Arbeitsent-
gelte, Ausbildungsvergütungen und andere Vergütungen einschließlich aller Neben-
leistungen, Zulagen und Arbeitgebendenbeiträge zur Sozialversicherung und zur 
Bundesagentur für Arbeit sowie aller freiwilligen Arbeitgebendenleistungen ein-
schließlich anteiliger Gewinnbeteiligungen, sonstiger Gratifikationen und Beiträge für 
eine betriebliche Altersversorgung fortzugewähren, die ohne die Ausfallzeiten übli-
cherweise erzielt worden wären. Privaten Arbeitgebenden werden die aufgrund ge-
setzlicher, tarifvertraglicher oder vertraglicher Verpflichtung sowie freiwillig gezahlten 
Beträge auf Antrag durch die Verbandsgemeinde oder durch die Gemeinde ersetzt; 
öffentliche Arbeitgebende haben keinen Erstattungsanspruch. Die Verbandsgemein-
den, die verbandsfreien Gemeinden, die großen kreisangehörigen oder kreisfreien 
Städte können den privaten Arbeitgebenden durch Satzung eine Zulage gewähren. 
Die Sätze 4 und 5 gelten entsprechend für Leistungen nach dem Entgeltfortzah-
lungsgesetz vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 1065) in der jeweils geltenden Fas-
sung und andere Leistungen im Sinne des Satzes 3, wenn die Arbeitsunfähigkeit auf 
den Dienst in der Feuerwehr zurückzuführen ist. Anträge nach den Sätzen 4 und 6 
sind innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung der Freistellung zu stellen; bei 
einer über sechs Monate hinaus andauernden Arbeitsunfähigkeit ist der Antrag un-
verzüglich nach Beendigung der Arbeitsunfähigkeit zustellen. Können die ehrenamt-
lichen Feuerwehrangehörigen und die sonstigen ehrenamtlichen Feuerwehrangehö-
rigen, soweit sie feuerwehrdienstliche Tätigkeiten ausüben, als Arbeitnehmende auf-
grund gesetzlicher Vorschriften von Dritten Schadensersatz wegen des Verdienst-
ausfalls beanspruchen, der durch die Arbeitsunfähigkeit entstanden ist, ist die Ver-
bandsgemeinde oder die Gemeinde zur Erstattung nach den Sätzen 4 und 6 nur ver-
pflichtet, wenn ihr die Arbeitgebende oder der Arbeitgebende diesen Anspruch in 
demselben Umfang abtritt, in dem er kraft Gesetzes oder Vertrags auf sie oder ihn 
übergegangen oder von den Arbeitnehmenden an die Arbeitgebenden abzutreten ist; 
der Forderungsübergang kann nicht zum Nachteil der Arbeitnehmenden geltend ge-
macht werden. 



(3) Entstehen ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und sonstigen ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen, soweit sie feuerwehrdienstliche Tätigkeiten ausüben, wegen 
der Ausfallzeiten Nachteile, die die Arbeitgebenden nicht ausgleichen können, insbe-
sondere beim Wegfall der Steuerfreiheit der Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- 
oder Nachtarbeit, hat die Verbandsgemeinde, die verbandsfreie Gemeinde, die gro-
ße kreisangehörige oder kreisfreie Stadt auf Antrag die glaubhaft gemachten Ausfall-
beträge zu ersetzen. Ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und sonstigen ehren-
amtlichen Feuerwehrangehörigen, soweit sie feuerwehrdienstliche Tätigkeiten ausü-
ben, denen durch den Dienst in der Feuerwehr Leistungen der Bundesagentur für 
Arbeit oder anderer Versicherungsträger, Sozialhilfe oder sonstige Unterstützung 
oder Bezüge aus öffentlichen Mitteln entgehen, hat die Verbandsgemeinde, die ver-
bandsfreie Gemeinde, die große kreisangehörige oder kreisfreie Stadt auf Antrag die 
glaubhaft gemachten Ausfallbeträge zu ersetzen. 
 
(4) Werden ehrenamtliche Feuerwehrangehörige und sonstige ehrenamtliche Feuer-
wehrangehörige, soweit sie feuerwehrdienstliche Tätigkeiten ausüben, für die Dauer 
eines Arbeitstages von der Arbeit freigestellt, wird bei feststehender Arbeitszeit die 
auf diesen Arbeitstag entfallende Arbeitszeit, bei gleitender Arbeitszeit die für den 
jeweiligen Arbeitstag geltende Kernarbeitszeit angerechnet. Abweichend von Satz 1 
ist bei gleitender Arbeitszeit die auf diesen Tag entfallende durchschnittliche Arbeits-
zeit auf der Grundlage der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit anzurechnen, 
wenn die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und sonstigen ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen, soweit sie feuerwehrdienstliche Tätigkeiten ausüben, den 
Zeitpunkt für die Ausübung des Ehrenamts nicht selbst bestimmen können. Beträgt 
die Dauer der notwendigen Abwesenheit keinen ganzen Arbeitstag, wird die durch 
den Feuerwehrdienst verursachte Ausfallzeit auch während der Gleitzeit bis zur 
Höchstgrenze der auf diesen Tag entfallenden durchschnittlichen Arbeitszeit ange-
rechnet, wenn die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und sonstigen ehrenamtli-
chen Feuerwehrangehörigen, soweit sie feuerwehrdienstliche Tätigkeiten ausüben, 
glaubhaft machen, dass sie zu dieser Zeit ohne den Feuerwehreinsatz gearbeitet 
hätten. Entsprechendes gilt, wenn die Arbeit wegen der Teilnahme an Einsätzen, 
Übungen, Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen der Feuerwehr auf Anforde-
rung der Verbandsgemeinde, der verbandsfreien Gemeinde, der großen kreisange-
hörigen oder kreisfreien Stadt, bei Einsätzen auch wegen der zur Wiederherstellung 
der Arbeitsfähigkeit notwendigen Zeit, verspätet aufgenommen wird. 
 
(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten für Beamtinnen und Beamte entsprechend. Abwei-
chend von Absatz 2 Satz 2 haben Arbeitnehmende, Beamtinnen und Beamte, die 
Aufgaben der unmittelbaren Gefahrenabwehr wahrnehmen, insbesondere hauptamt-
lich oder hauptberuflich tätige Angehörige von Beruf oder Werkfeuerwehren, Polizei-
vollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte, Justizvollzugsbedienstete und Be-
schäftigte im Rettungsdienst nur insoweit einen Freistellungsanspruch, als nicht die 
Erfüllung dringender hauptamtlicher oder hauptberuflicher Pflichten vorrangig ist. Die 
Verbandsgemeinde, die verbandsfreie Gemeinde, die große kreisangehörige oder 
kreisfreie Stadt hat vor der Teilnahme solcher Personen an Übungen, Lehrgängen 
und sonstigen Veranstaltungen der Feuerwehr das Einvernehmen mit den Arbeitge-
benden, Dienstherrinnen und Dienstherrn herbeizuführen, das nur versagt 
werden darf, wenn dringende dienstliche Gründe entgegenstehen; eine grundsätzli-
che Untersagung der Teilnahme an Übungen, Lehrgängen und sonstigen Veranstal-
tungen der Feuerwehr ist nicht zulässig. 



(6) Die Teilnahme an Übungen, Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen der 
Feuerwehr, die auf Anforderung der Verbandsgemeinde, der verbandsfreien Ge-
meinde, der großen kreisangehörigen oder kreisfreien Stadt während der Arbeitszeit 
erfolgen soll, haben die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und sonstigen eh-
renamtlichen Feuerwehrangehörigen, soweit sie feuerwehrdienstliche Tätigkeiten 
ausüben, den Arbeitgebenden, Dienstherrinnen und Dienstherrn unverzüglich mitzu-
teilen. Übungen und sonstige Veranstaltungen der Feuerwehr sollen außerhalb der 
üblichen Arbeitszeiten durchgeführt werden. Ausnahmen sind nur nach einer indivi-
duellen Interessenabwägung mit den Interessen der Arbeitgebenden möglich. 
 
(7) Ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und sonstigen ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen, soweit sie feuerwehrdienstliche Tätigkeiten ausüben, die nicht in 
einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen, wird der Verdienstausfall auf Antrag in 
Form eines pauschalierten Stundenbetrags ersetzt; dieser ist in der Hauptsatzung 
festzulegen. 
 
(8) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und sonstigen ehrenamtlichen Feu-
erwehrangehörigen, soweit sie feuerwehrdienstliche Tätigkeiten ausüben, haben An-
spruch auf Ersatz ihrer notwendigen Auslagen. Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige 
und sonstige ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, soweit sie feuerwehrdienstliche 
Tätigkeiten ausüben, die ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen 
werden, haben anstelle eines Auslagenersatzes nach Satz 1 Anspruch auf ange-
messene Aufwandsentschädigung. Satz 2 gilt für die Heranziehung zu Einsätzen, bei 
denen aufgrund des § 55 Kostenersatz geleistet worden ist, und für die Heranzie-
hung zu Sicherheitswachen aufgrund des § 10 oder anderer Vorschriften entspre-
chend; für die Heranziehung zu anderen Einsätzen kann die Verbandsgemeinde, die 
verbandsfreie Gemeinde, die große kreisangehörige oder kreisfreie Stadt eine 
Aufwandsentschädigung gewähren. Nachgewiesene Kosten für die Betreuung von 
Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen werden auf Antrag ersetzt, sofern eine 
entgeltliche Betreuung während der durch den Feuerwehrdienst bedingten Abwe-
senheit vom Haushalt oder während einer Arbeitsunfähigkeit infolge einer Krankheit, 
die durch den Feuerwehrdienst verursacht wurde, erforderlich ist; Betreuungskosten 
werden nicht für Zeiträume ersetzt, in denen nach den Absätzen 2, 5 und 7 Arbeits-
entgelte oder Dienstbezüge fortgezahlt oder Verdienstausfall ersetzt werden. Ehren-
amtliche Feuerwehrangehörige und sonstige ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, 
soweit sie feuerwehrdienstliche Tätigkeiten ausüben, die während des Erholungsur-
laubs Lehrgänge von mehr als einem Tag Dauer insbesondere bei dem Landesamt 
für Brand- und Katastrophenschutz oder an vergleichbaren Einrichtungen besuchen 
oder hierfür Erholungsurlaub oder Freizeitausgleich von mehr als einem Arbeitstag 
in Anspruch nehmen, haben Anspruch auf angemessene Aufwandsentschädigung, 
die sich am glaubhaft gemachten durchschnittlichen Entgelt oder sonstigen Einkom-
men der letzten drei Monate vor dem Erholungsurlaub oder Freizeitausgleich zu ori-
entieren hat, wenn in der Hauptsatzung nichts anderes geregelt ist; das Gleiche gilt, 
wenn glaubhaft gemacht wird, dass eine andere Person zur Betreuung von Kindern 
einer ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen oder eines ehrenamtlichen Feuerwehr-
angehörigen, einer oder eines sonstigen ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, 
soweit sie feuerwehrdienstliche Tätigkeiten ausüben, Erholungsurlaub oder Freizeit-
ausgleich in Anspruch genommen hat. Schülerinnen und Schüler und Studierende 
sind während der Teilnahme an Einsätzen und für einen angemessenen Zeitraum 
danach von der Teilnahme am Unterricht und an Ausbildungsveranstaltungen befreit; 
bei Lehrgängen während der vorlesungsfreien Zeit bei dem Landesamt für Brand und 



Katastrophenschutz oder einer ähnlichen Einrichtung ist eine angemessene Auf-
wandsentschädigung zu zahlen. Die Verbandsgemeinde, die verbandsfreie Gemein-
de, die große kreisangehörige oder kreisfreie Stadt kann den ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen und den sonstigen ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, soweit 
sie feuerwehrdienstliche Tätigkeiten ausüben, weitere Vergünstigungen gewähren, 
insbesondere bei der Nutzung kommunaler Einrichtungen oder im Rahmen einer Eh-
renamtskarte; § 94 Abs. 2 GemO findet keine Anwendung. Das Nähere, insbesonde-
re die Höhe der Aufwandsentschädigung, bestimmt die Hauptsatzung. 
 
(9) Die Verbandsgemeinden, die verbandsfreien Gemeinden, die großen kreisange-
hörigen und kreisfreien Städte sind verpflichtet, 
1. den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und den sonstigen ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen, soweit sie feuerwehrdienstliche Tätigkeiten ausüben, 
Dienstkleidung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen; § 116 LBG gilt entsprechend, 
 
2. die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und die sonstigen ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen, soweit sie regelmäßig feuerwehrdienstliche Tätigkeiten aus-
üben, über die gesetzliche Unfallversicherung hinaus zusätzlich gegen Dienstunfälle 
zu versichern; diese Versicherung muss sich auch auf Feuerwehrangehörige erstre-
cken, die nicht Arbeitnehmende sind, und 
 
3. den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und den sonstigen ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen, soweit sie feuerwehrdienstliche Tätigkeiten ausüben, Sach-
schäden einschließlich verlorener Gegenstände mit Ausnahme von Wertgegenstän-
den, insbesondere Schmuck, zu ersetzen, die in Ausübung des Dienstes einschließ-
lich der Wege vom und zum Dienst ohne Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit entstan-
den sind, soweit nicht Dritte Ersatz leisten oder auf andere Weise von Dritten Ersatz 
geleistet werden kann; die Leistungen nach § 13 des Siebten Buches Sozialgesetz-
buch sind subsidiär. 
 
(10) Für die Haftung bei schuldhafter Verletzung der Dienstpflichten finden im Übri-
gen die Bestimmungen des Beamtenstatusgesetzes und des Landesbeamtengeset-
zes entsprechende Anwendung; ehrenamtliche Feuerwehrangehörige und sonstige 
ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, soweit sie feuerwehrdienstliche Tätigkeiten 
ausüben, haben dem Aufgabenträger, für den sie tätig wurden, nur dann den aus 
einer Pflichtverletzung entstandenen Schaden zu ersetzen, wenn sie vorsätzlich die 
ihnen obliegenden Pflichten verletzt haben. 
 
(11) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und sonstigen ehrenamtlichen Feu-
erwehrangehörigen, soweit sie feuerwehrdienstliche Tätigkeiten ausüben, werden 
unentgeltlich ausgebildet. Verursacht eine Ausbildung, insbesondere zum Erwerb 
einer Fahrerlaubnis, der Verbandsgemeinde, der verbandsfreien Gemeinde, der gro-
ßen kreisangehörigen oder kreisfreien Stadt besondere Kosten und kann die hier-
durch vermittelte Erlaubnis auch außerhalb des Feuerwehrdienstes verwendet wer-
den, kann die Verbandsgemeinde, die verbandsfreie Gemeinde, die große kreisan-
gehörige oder kreisfreie Stadt mit den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen ver-
einbaren, dass die Ausbildungskosten anteilig zu erstatten sind, wenn die Feuer-
wehrangehörigen nach Abschluss der Ausbildung nicht mindestens fünf Jahre bei 
dieser Feuerwehr oder einer anderen Feuerwehr Einsatzdienst leisten.  
(12) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen in einer Verbandsgemeinde, einer 
verbandsfreien Gemeinde, einer großen kreisangehörigen oder kreisfreien Stadt mit 



hauptamtlicher Wehrleiterin oder hauptamtlichem Wehrleiter wählen zur Wahrneh-
mung ihrer Interessen eine Feuerwehrobfrau oder einen Feuerwehrobmann. Die 
Wahl erfolgt auf die Dauer von zehn Jahren; Wiederwahl ist möglich. 

Was ist nun konkret erstattungsfähig und was nicht? 

Zu den erstattungsfähigen Aufwendungen des Arbeitgebers gehören: 
 Geldlohn - Gehalt, Stundenlohn, Tageslohn, Wochenlohn, Monatslohn 

 Gehalt-Lohnzuschläge - Leistungs-, Akkord-Zuschlag, Überstundenzuschlag, 
Mehrarbeitsstunden-Zuschlag, Zuschlag für Wochenend- und Feiertagsarbeit 

 Gehalt-Lohnzulagen - Erschwerniszulage, Gefahrenzulage, Schmutzzulage, 
Spätdienstzulage, Frostzulage, Schichtdienstzulage, Fahrdienstzulage bei Be-
rufskraftwagenfahrern 

 Prämien - Treueprämien, Anwesenheitsprämien 
 Gratifikationen - Weihnachtsgratifikation, Urlaubsgratifikation 
 Sachlohn - Deputationsleistungen, soweit es sich um in kurzen Zeiträumen 

wiederholt und fortlaufend zum Lohn gewährte Leistungen handelt 
 Vermögenswirksame Leistungen soweit sie der Arbeitgeber zahlt (aber nicht 

Arbeitnehmer-Sparzulage) 
 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung und 

zu Beiträgen für die Bundesarbeit für Arbeit 
 Arbeitgeberzuschüsse zu einer freiwilligen Krankenversicherung für Ange-

stellte (§ 405 RVO) 
 Arbeitgeberbeiträge 1. für zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung 

(einschließlich der Versorgungseinrichtungen des Baugewerbes), Pensions-, 
Gruppenversicherung, wenn die Leistung des Arbeitgebers an die Person und 
den Lohn des Arbeitnehmers gebunden ist und diesem aufgrund der Leistung 
ein unmittelbarer Anspruch gegen den Arbeitgeber oder gegen einen Versi-
cherungsträger erwächst . 2. an die Zusatzversorgungskasse des Baugewer-
bes (nicht aber die im Beitrag enthaltenen Anteile für Berufsausbildung; es sei 
denn, bei dem Helfer handelt es sich um einen Auszubildenden. 3. für den be-
triebsärztlichen Dienst. 

 Umlage für die produktive Winterbauförderung gemäß § 186 A Arbeitsförde-
rungsgesetz (AFG) 

 Konkursausfallgeld gemäß § 141 a ff. und 186 c AFG 
 Fortgewährtes Arbeitsentgelt des Arbeitgebers sowie Leistungen der 

Krankenkasse für Erkrankung des Arbeitnehmers, wenn die Erkrankung ur-
sächlich durch den Dienst in der Feuerwehr entstanden ist  

 Urlaubsgeld gemäß § 11 des Bundesurlaubsgesetzes (Urlaubslohn) 
  

Zu den nicht erstattungsfähigen Aufwendungen des Arbeitgebers gehören: 
Umlagen zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und zur Lohnfortzahlung an Feierta-
gen, Krankenversicherungsbeiträge für Schlechtwettergeldempfänger, Aufwand für 
Ausfalltage, Ausgleichsabgabe für die Nichtbeschäftigung von Schwerbehinderten, 
Kosten der Berufsausbildung soweit es sich bei dem Helfer nicht um einen Auszubil-
denden handelt, Beiträge und Zuschüsse zur gesetzlichen Unfallversicherung (Be-
rufsgenossenschaft), Bergmannsprämien, Arbeitskleidung, Lohn und Kirchensteuer, 
Lohnsummensteuer, Mehrwertsteuer, Kontoführungsgebühr sowie Aufwandsent-
schädigung 
 



Antrag auf Erstattung fortgewährter Leistungen-
gem. § 47 Abs. 2 Satz 2 LBKG ist beigefügt 

 
Abs.:______________________________________, den___________________ 
 
 
An die  
Verbandsgemeindeverwaltung 
Wonnegau 
FB 5 –Feuerwehr- 
z.Hd. Herr Daub 
Wormser Straße 23 
67593 Westhofen  

Antrag 
 
auf Erstattung fortgewährter Leistungen gem. § 47 Abs. 2 Satz 2 LBKG  
 
Der/Die Feuerwehrangehörige: ____________________________________, 
wohnhaft in________________________________________________ , 
wurde aus Anlaß seiner Heranziehung zum Lehrgang,/ zur Ausbildung/ zum Einsatz/ 
zur Übung am________________________________________________________ 
vom____________________________bis_________________________________ 
unter Fortzahlung seines Gehaltes für 
_______________________________Tage / Stunden beurlaubt.  
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt ___________________Stunden. 
Wir zahlten für den letzten Gehaltsabschnitt vor der Heranziehung: 
Monatslohn / Wochenlohn / Stundenlohn Gehalt bzw. Lohn in Höhe von 
 
       _______________€ 
Überstunden in Höhe von     _______________€ 
 
Zwischensumme:     _______________€ 
 
Sonstige vertragliche Leistungen: 
       _______________€ 
       _______________€ 

     _______________€ 
 
Arbeitgeber-Anteile zur Sozialver- 
sicherung(Renten-  Kranken- und  
Arbeitslosenversicherung    _______________€ 
 
Insgesamt: 
       ==============€ 
 
 
Übertrag:      _______________€ 
 



 
Wir beantragen hiermit die Erstattung folgender Leistungen: 
 
a) des für die Dauer des Arbeitsausfalls weitergezahlten Gehaltes / Lohnes für: 
 

Woche(n) nur bei Gehaltsempfängern im Angestellten- 
  verhältnis: zur Ermittlung eines Wochenlohnes 
  ist der Monatslohn durch 4,348 zu teilen  ____________€ 
 
Tage nur bei Gehaltsempfängern im Angestellten- 
  verhältnis: Der Erstattungsbetrag ist vom 
  ermittelten Wochenlohn auf die tatsächlichen 
  Tage der Heranziehung zu berechnen   ____________€ 
 
Stunden nur bei Lohnempfängern im Arbeitsverhältnis 
  Je _______€       ____________€ 
 

 
b) regelmäßige Überstunden (soweit bisher üblich) 

anteilmäßig auf die tatsächliche Zeit der Heranziehung           ____________€ 
 
c) sonstige vertragliche Leistungen 

anteilmäßig auf die tatsächliche Zeit der Heranziehung  ____________€ 
 
d)   Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung    ____________€ 
 
 
Gesamt-Betrag des Erstattungsantrages      
                       ============€ 
 
Wir bitten um Überweisung des zu erstattenden Betrages auf unser Konto 
 
IBAN: __________________________ 
 
bei: ____________________________ BIC: ___________________________ 
 
Wir versichern die Richtigkeit der Angaben. 
 
 
 
 
 
 
....................................................................... 
 
Firmenstempel und Unterschrift 


